
geschriebene ungeschriebene 

Verfassung + 
verfassungsändernde dringl. BG

Staatsvertrag

Gesetz

Verordnung

Gewohnheitsrecht Richterrecht

entsteht durch 
Auslegung und 
Lückenfüllung

Voraussetzungen:
•• LLüückecke im geschriebenen Recht 
•• LLange, uununterbrochene und 

eeinheitliche Praxis
• Rechtsüüberzeugungberzeugung der 

betroffenen Bürger und 
rechtsanwendenden Behörden 

Rechtsnormen 1. Teil: Grundlagen des Bundesstaatsrechts
§ 01 Charakterisierung der schweizerischen BV

Verfassung im materiellen Sinn Verfassung im formellen Sinn

Die Verfassung im formellen Sinn umfasst 
die Gesamtheit der Rechtssätze, die in 
dem besonderen Verfahren der 
Verfassungsgebung erlassen werden. 

Besondere Form der Verfassungsgebung 
ist in BV 192 ff. geregelt. 

Dieser Begriff umfasst all jene 
Rechtssätze, die wegen ihrer 
inhaltlichen Tragweiter 
verfassungswverfassungswüürdigrdig sind. 

Begriff der Verfassung 1. Teil: Grundlagen des Bundesstaatsrechts
§ 01 Charakterisierung der schweizerischen BV

Helvetische 
Republik

Mediation

loser Staatenbund mit vielen Verträgen, Tagsatzung mit Einstimmigkeitserfordernis.

Einheitsstaat, Gleichstellung der Kantone, Gewaltenteilung, 
Grundrechte, Volkssouveränität, allg. Schulpflicht

Vermittlung Napoleon: Staatenbund, ehemalige Untertanen wurden selbständige 
Kantone (u.a. AG). 
Allerdings: Aufgabe der Grundrechte zu einem grossen Teil 

Restauration Rückkehr zu den Verhältnissen vor der Helvetischen Republik. 
Ausnahme: neue Kantone

Regeneration Demokratisierung und Liberalisierung in gewissen Kantonen, Widerstand in konser-
vativen Kantonen (Sonderbund). Dieser Sonderbund wurde von der Tagsatzung als 
bundeswidrig erklärt und im Sonderbundskrieg militärisch durchgesetzt. 

Annahme BV: originäre Verfassungsgebung. Inhaltliche Verbindung: 
- Rechtsstaatliche Demokratie aus den liberalen Kantonsverfassungen
- Bundesstaatl. Aufbau nach dem Vorbild der nordamerikanischen Unionsverfassung 

1848

1. Totalrevision BV: abgeleitete Verfassungsgebung. Ausbau Freiheitsrechte 
(Wirtschaftsfreiheit, Kultusfreiheit für alle) und Bundeskompetenzen (v.a. BGer: StaB)1874

1999
2. Totalrevision BV:
v.a. Aktualisierung, Konzept der Verfassungsreform im Baukastensystem; 
materielle Neuerungen nur im Bereich Bund - Kt. 

1830

1814

1803

1798
Konflikt: Unitarier vs. Föderalisten

Bundesstaat 
Schweiz

AHV-/IV-Verfassungsgrundlage (1925); Atomenergie (1957); Nationalstrassen (1958); 
Gleichberechtigung Stimm- und Wahlrecht (1971); JU (1978);

Entwicklung der Schweiz 1. Teil: Grundlagen des Bundesstaatsrechts
§ 02 Geschichte der Bundesverfassung

•• Grammatikalische Auslegung als Ausgangspunkt jeder AuslegungGrammatikalische Auslegung als Ausgangspunkt jeder Auslegung
– Eigentlich keine Auslegungsmethode i.e.S.. Hier wird nur geprüft, ob überhaupt eine 

Auslegung nötig ist. Lässt der Wortlaut mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu? Nur dort, 
wo der Wortlaut einer Bestimmung unklar ist, sollen die nachfolgenden 
Auslegungsmethoden angewendet werden: 

•• Systematische Auslegung Systematische Auslegung 
– Geprüft wird der Gesamtzusammenhang / die Einordnung dieser Norm. 
– Seit Inkrafttreten der nBV ist diese Auslegungsmethode auch bei der BV mögl. 
– Ein Sonderfall der systematischen Auslegung stellt die verfassungs- und 

völkerrechtskonforme Auslegung dar. 

•• Historische Auslegung Historische Auslegung 
– Subjektiv-historisches Element: Was wollte der damalige Gesetzgeber damit ausdrücken? 
– objektiv-historisches Element: Welche Bedeutung hatte die Norm zur Zeit ihrer 

Entstehung nach allgemeiner Betrachtung? 
– Gefahr: Versteinerung der Rechtsordnung. 
– Oft massgebend, wo der Verfassungsgeber bewusst eine politische Entscheidung 

anstrebte

•• ZeitgemZeitgemäässe Auslegung sse Auslegung 
– Wie wird die Norm heute verstanden? Eigene Ergänzung: Sie ergänzt eigentlich die 

grammatikalische Auslegung normativ. 
+ Rechtsfortbildung möglich; +/- Rechtssicherheit

•• Teleologische Auslegung Teleologische Auslegung 
– Frage nach dem Zweck. Sie verbindet sich oft mit der historischen und der zeitgemässen 

Auslegung. 
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Auslegungsmethoden 1. Teil: Grundlagen des Bundesstaatsrechts
§ 03 Auslegung des öffentlichen Rechts

Weiterführende Zusammenfassung auf www.juszh.ch kostenlos abrufbar. 

HarmonisierungsfunktionHarmonisierungsfunktion Einheit der Rechtsordnung (Spezialfall der 
systematischen Auslegung)

NormerhaltungsfunktionNormerhaltungsfunktion Normen besser verfassungskonform 
auslegen statt aufheben. 

Die Grenzen jeder Auslegungsmethode (auch der verfassungskonformen!) 
liegen i.d.R. beim klaren und eindeutigen Wortlaut. 

191 stellt keine Begrenzung der verfassungskonformen Auslegung dar. Auch 
BG dürfen und müssen ausgelegt werden! Vielmehr sagt 191, dass 
Bundesgesetz selbst dann angewandt werden müssen, wenn sie als 
verfassungswidrig beurteilt werden. 

Funktionen der verfassungskonformen Auslegung 1. Teil: Grundlagen des Bundesstaatsrechts
§ 03 Auslegung des öffentlichen Rechts

Rechtsstaatliches
Element:

- Grundrechte
- Gewaltenteilung

- Verfassungsgerichtsbarkeit

Föderalistisches
Element:

- Aufgabenteilung Bund und
Kantone, Kooperation
- Mitwirkung Kantone

- Gemeinde-
autonomie

Sozialstaatliches
Element:

- Soziale Ziele
- Soziale Grundrechte
- Kompetenznormen

Weitere 
Grundwerte:

- Nachhaltigkeit
- Wettbewerbsorientierte 

Wirtschaftsordnung
- Subsidiaritätsprinzip

Demokratisches
Element:

- Mischung von direkter
und indirekter 

(repräsentativer) 
Demokratie

Bundesstaatliche Elemente 1. Teil: Grundlagen des Bundesstaatsrechts
§ 04 Die tragenden Grundwerte der BV

RechtsstaatlichkeitRechtsstaatlichkeit

Demokratie / politische RechteDemokratie / politische Rechte

FFööderalismus deralismus (Aufgabenteilung Bund – Kt / Mitwirkung Kt bei Willensbildung / Gde-Autonomie)

SozialstaatlichkeitSozialstaatlichkeit

Rechtsstaat

formelle Elemente materielle Elemente

• Gewaltenteilung
• Legalitätsprinzip
• Verfassungs- und 

Verwaltungsgerichtsbarkeit

• Grundrechte 
(Freiheitsrechte, 
Rechtsgleichheit)

• Sozialer Ausgleich

Weitere Grundwerte: Nachhaltigkeit
Wettbewerbsorientierte Wirtschaftsordnung
Subsidiarität
…

4 (Kern-)Elemente (+ weitere)

Grundprinzipien /-werte der BV 1. Teil: Grundlagen des Bundesstaatsrechts
§ 04 Die tragenden Grundwerte der BV

staatliche Hoheitsakte werden auf supranationale Organe 
übertragen. 

Kompetenzbeschneidung, v.a. auf Bundesstufe dort beim 
Parlament, BR bekommt im Gegenteil mehr Kompetenzen, da 
Kompetenzerweiterung im Bereich Rechtsetzung.

Aufgrund Mehrbelastung BR Regierungsreform nötig / Bger müsste 
EU-Recht anwenden. 

Folgen eines EU-Beitrittes 1. Teil: Grundlagen des Bundesstaatsrechts
§ 05 Verhältnis der Schweiz zur internationalen Gemeinschaft Grundrechte 

Grundrechtszusammenfassung auf www.juszh.ch abrufbar. 

Bestellcode: „off_22“; 

Kosten: 25 Franken;

Inhalt der 106 Karteikarten: 

• allg. Einführung in die Grundrechte;

• Auflistung der jeweiligen Schutzbereiche sämtlicher Freiheitsrechte, Sozialrechte, 
Verfahrensgarantien, politischen Rechte, Rechtsgleichheit und Willkürverbot;

• Prüfprogramm zur Einschränkung der Freiheitsrechte. 

Zugrunde liegendes Werk: Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Häfelin / Haller, 6. A. 

2. Teil: Grundrechte
§ 06 - § 31



Bsp. UNO, NATO, OPEC, deutscher Bund von 1815 –
1866 

CH, D, USA (ehem. Staatenbünde, heute 
Bundesstaaten). CND, AUS, Indien, Malaysia

Vertraglicher Zusammenschluss von souveränen 
Staaten (Merkmale somit: Staatsvertrag (Einstimmig-
keit), souveräne Staaten

Umschreibung Bundesverfassung (Mehrheitsprinzip), 
Bundesstaat ist souverän (Kt. Höchstens 
beschränkte Staatsqualität)

Hilfe bei Bedrohung 
von Innen oder 
Aussen

Mitgliedstaaten (als Bündnispartner, z.B. NATO) Bund (BV 52 / 53 I)

Austritt möglich (durch Kündigung des Vertrages) Kein Sezessionsrecht (für einen Austritt eines 
Kantons wäre vorgängig eine Änderung der BV 1 
erforderlich). 

Aufgabener-
ledigung

Mitgliedstaaten (durch gemeinschaftliche 
Einrichtungen nur bei Einstimmigkeit)

Bund / Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeit (43) 
und innerhalb der Schranken des Bundesrechts (49). 

Wer verfügt über 
eigene Behörden? 

Mitgliedstaaten (nicht der Bund) Bund / Kantone innerhalb der Minimalanforderungen 
des Bundesrechts: Homogenitätsklausel, BV 51

Entscheidungen auf 
Bundesebene 

Nur bei Einstimmigkeit: Beschlüsse richten sich an 
Mitgliedstaaten (und müssen z.T. noch von deren 
Parlamenten genehmigt werden). 

Mehrstimmigkeit (159 II / 177): Beschlüsse richten 
sich an Einwohner (keine Genehmigung durch kt. 
Parlamente erforderlich. 

Änderungen Des Bundes nur bei Einstimmigkeit (mit Zustimmung 
sämtlicher Gliedstaaten) 

… der BV bei einer Mehrheit der Kantone und der 
Bevölkerung (BV 140 I) 

= internationale Organisation

Staatenbund                 vs   Bundesstaat 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 32 Rechtsstellung des Bundes

• Die Gebietsgarantie ergibt sich aus BV 53 I.

• Der Bund muss das Gebiet der Kantone aufrecht 
erhalten (u.U. auch gegen den Willen der 
Kantone). Folgen:

– Unzulässigkeit von Gebietsabtretungen an 
das Ausland (trotz BV 54!)

– Besonderes Verfahren für 
Gebietsveränderungen zwischen den 
Kantonen (BV 53 III)

– Zulässigkeit von blossen 
Grenzbereinigungen (BV 53 IV)

• Die Kantone müssen ihre Grenzen gegenseitig 
respektieren: Wiedervereinigungsartikel der JU-
Verfassung war verfassungswidrig. 

Bestandes- und Gebietsgarantie 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 35 Bestandes- und Gebietsgarantie

• Die Bestandesgarantie ergibt 
sich aus BV 53 I i.V.m. BV 1. 

Bedeutung:

• Ohne die in BV 53 II genannte 
Verfassungsänderung nicht 
möglich sind…

– Abtrennung eines Kantons 

– Schaffung neuer Kantone 

– Fusion bestehender 
Kantone

– Änderung des Status der 
Kantone (1 – 1/2 ) 

Kantonsinterne Annahme der 
Initiative (Partialrevision genügt). Verfahrensende

Inkrafttreten der Bestimmungen !!

Gewährleistung: nachträgliche Bestätigung der Gültigkeit der 
geänderten Bestimmung (deklaratorische, nicht konstitutive 
Wirkung) 

Die geänderte Bestimmung gilt von 
Anfang an als nichtig (BV 49 I). Es 
besteht keine gerichtliche 
Anfechtungsmöglichkeit. 

Art. 51

In welcher Erlassform? 
In der Verfassung steht weder „BB“ noch „einfacher BB“ bis dahin keine Antwort. 
Da aber gegen diesen Beschluss keine Referendumsmöglichkeit besteht, ist die Erlassform ein einfacher BB. 

Art. 172 Die Bundesversammlung gewährleistet die Kantonsverfassungen.

Wird die KtV von der Bundesversammlung 
gewährleistet? Wurden die inhaltlichen 
Anforderungen gemäss BV 51 eingehalten? 
Rechtskontrolle (keine politische!). 

Gewährleistungsverfahren 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 36 Gewährleistung der Kantonsverfassungen und der verfassungsmässigen Ordnung der Kt.

• Die Gewährleistung einer Kantonsverfassung geschieht in der Form eines 
einfachen Bundesbeschlusses (vgl. vorhergehende Folie). Dieser einfache 
Bundesbeschluss (BB) gilt absolut und ist für alle Behörden (auch BGer, 
vgl. unten) verbindlich.

• Die Bundesversammlung selbst kann ihren Entscheid widerrufen, 
– unstr., wenn Bundesrechtswidrigkeit erst später (vom Parlament) 

entdeckt wird;
– str., wenn der Widerspruch erst später durch neues Bundesrecht 

entsteht. Gemäss Praxis ist dann eine formelle Aufhebung der 
Gewährleistung nicht mehr erforderlich (derogatorische Kraft des 
Bundesrechts).

– Ebenso kann die Bundesversammlung auf ihren negativen Entscheid 
zurückkommen und doch noch gewähren. 

• Auch das BGer ist an den parlamentarischen Entscheid gebunden. So ist  
eine abstrakte Normenkontrolle ist nie möglich. Eine konkrete NK ist 
teilweise möglich. Differenziere: 
– Seit der Gewährleistung ändert sich das übergeordnete Recht nicht 

nicht möglich. 
– Tritt nach der Gewährleistung neues übergeordnetes Recht (umfasst 

u.a. auch ungeschriebenes Verfassungsrecht) hinzu, überprüft das 
BGer die Bestimmung der KtV akzessorisch. 

Entscheid der BVers in Form des einfachen BB 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 36

Gemäss BV 51 II wird das Parlament (BV 172 III) die Kantonsverfassungs-
normen genehmigen, wenn sie bundesrechtskonform sind. 

Eine zentrale Bestimmung des Bundesrechts ist vorab BV 51 I: 

„demokratische Verfassung“

vom Volk gewähltes Parlament

Einhaltung des Gewaltenteilungsgrundsatzes

„Zustimmung des Volkes“

Revidierbarkeit, wenn es die Mehrheit der Stimmberechtigten verlangt

Obligatorisches Verfassungsreferendum. (Gesetzesreferendum also nicht nötig!) 

Strittig, ob von dieser Vorschrift auch Partialrevisionen erfasst werden.

Keine qualifizierten Mehrheiten

Einhaltung der Kompetenzordnung (BV 3 und BV 42 I)

Einhaltung der Grundrechte

Auch Rechtsgleichheit, wobei BV 34 lex 
specialis zu BV 8 I  (Wahlrechtsgleichheit) 

Unabänderungsfristen verboten;

bezieht sich auf das Zustandekommen des Initiativbegehrens, also das 
Quorum der Unterschriften

Einhaltung der bundesstaatlichen Treuepflicht (BV 44) 

Ist die Kantonsverfassung zu genehmigen? 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 36

Beide Interventionsarten finden mit Zwangseingriffen des Bundes statt und müssen 
stets den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit genügen. Ähnlich 
sind die Mittel, unterschiedlich ist jedoch Ursache und Ziel der Intervention: 

• Die Bundesexekution (BV 173 Abs. 1 lit. e BV) setzt eine Ordnungsstörung durch die 
kantonalen Behörden voraus. Ziel ist es, die Bundesverfassung durchzusetzen.

• Die Bundesintervention (BV 52 Abs. 3) setzt eine Ordnungsstörung voraus, die nicht 
von den kantonalen Behörden ausgeht. Ziel ist es (primär), die kantonale Verfassung  
aufrechtzuerhalten bzw. die kantonalen Behörden zu schützen.

Bundesintervention vs Bundesexekution 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 36 und § 41

Bundesintervention

• Gesetzliche Grundlage
– Art. 52 Abs. 2 BV

• Zuständigkeit
– Parallele Organkompetenz:

• Bundesversammlung (BV 173 I b)
• Bundesrat (BV 185 II) (da rasches handeln nötig, 

faktisch primär seine Kompetenz)

• Zulässige Massnahmen
– Einzige Grenzen sind Subsidiarität und Proportionalität
– Häufig kommt es zur Einsetzung eines Kommissärs

• Kosten
– Keine Regelung in der BV, somit: 
– Ermessen der Bundesversammlung. 

Bundesaufsicht 
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Bundesaufsicht 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 41

Weist die BV dem Bund eine Kompetenz zu? 

Gemäss BV 3 sind Kantone soweit souverän, als ihre Souveränität nicht durch die BV eingeschränkt wird. Letzteres ist 
i.S.v. BV 42 I möglich, wenn die BV dem Bund eine Aufgabe zuweist. Gemäss Art. x BV (Kompetenz-/Verhaltensnorm) 
kann der Bund… Es handelt sich um eine Zuweisung nach einem geregelten Sach-/Rechtsbereich / nach einem 
Querschnittsproblem. 

(Nach h.L. sind allg. Auslegungsregeln anwendbar: Wenn sich eine Kompetenz also nicht direkt aus dem Wortlaut 
ergibt, sondern erst durch Auslegung ermittelt werden kann, spricht man von sog. stillschweigender Kompetenz). 

Giacomettis verlangt aus föderal. Gründen restriktive Auslegung der BK (≠ h.L.). 

Die Klausel, der Bund solle seine Zuständigkeit nur soweit beanspruchen, als es einer „einheitlichen Regelung“ bedarf 
(Art. 42 Abs. 2 BV, demnächst 43a I BV), richtet sich an den Gesetzgeber, keine juristischen Folgen. 

Umfang der Gesetzgebungskompetenz? umfassend
fragmentarisch
Grundsatzgesetzgebungskompetenz
Förderungskompetenz

Wirkung der Gesetzgebungskompetenz? 

derogatorisch parallel

ursprünglich nachträglich

(ausschliesslich) (konkurrierend)

Zuständigkeitsprüfung: Kompetenz – Umfang – Wirkung 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 37 Regelung der Kompetenzausscheidung

Ursprünglich derogatorisch (Ausnahme)

Mit Begründung der Bundeskompetenz  geht jede kantonale Kompetenz in diesem Bereich unter.

Oft können ursprünglich derogatorische Kompetenzen erst durch Auslegung ermittelt werden (Zoll, BGer etc.)

Ausnahme: BV 99 I: alleiniges Recht des Bundes zur Ausgabe von Münzen oder Banknoten. 

Eine ausschliessliche Bundeskompetenz ist nur dort sinnvoll, wenn Gewähr dafür besteht, dass 
kein Regelungsvakuum entsteht. 

Nachträglich derogatorisch (Regel)
Kantone bleiben zuständig, solange der Bund von seiner Kompetenz nicht Gebrauch gemacht hat. 

Beachte den Fall der Kompetenzkumulation. 

Parallele Kompetenzen

Bund und Gliedstaaten können im betreffenden Sachgebiet gleichzeitig und unabhängig voneinander tätig sein.
Hochschulwesen, BV 63 II
Steuerwesen, BV 128
Staatsschutz, BV 57

Wirkung der Gesetzgebungskompetenzen 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 37 Regelung der Kompetenzausscheidung



Grundsätzlich im 3. Titel der BV, v.a.:
2. Kapitel (Zuständigkeiten), Art. 54 – 125
3. Kapitel (Finanzordnung), Art. 126 – 135

Bürgerrechte und pol. Rechte, Art. 37 ff. 
Übergangsbestimmungen

Kompetenznormen

Verhaltensnormen

Bundeskompetenzen können nicht nur durch reine Kompetenznormen, 
sondern auch durch Verhaltensnormen begründet werden. Ob sich auch 
aus Grundrechten Kompetenzen ableiten, ist sehr umstritten: 

J.P. Müller will aus Grundrechten Bundeskompetenzen abzuleiten (z.B.: Pressefreiheit Bundeskompetenz zur 
Presseförderung). Dies lehnt das BGer und die h.L. ab. 

Zuständigkeit für Wappen, Flagge, Hymne

Unentgeltlicher und obligatorischer Grundschulunterricht (BV 62)
Zuständigkeit für Org. und Verfahren der Bundesbehörden

Hier liegt grammatikalisch kein Kompetenzzusprechung vor. Aber: Regelung begründet aber ein rechtlich geschütztes 
Verhalten, worauf ein direkter Bürgeranspruch besteht, z.B.

Grundrechte

Begründung von Bundeskompetenzen 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 37 Regelung der Kompetenzausscheidung

Kompetenzen können zugewiesen werden…

• nach geregeltem Sach- oder Rechtsbereich
– Sachbereiche sind Bereiche, die von der allgemeinen Anschauung als 

Einheit verstanden werden (Militär, Eisenbahn). 
– Rechtsbereiche sind geschlossene Komplexe rechtlicher Art (Zivilrecht, 

Strafrecht)

• nach einem Querschnittsproblem (da verschiedene Sach- und Lebensbereiche 
berührend, z.B. Umweltschutz, BV 74)

• nach Staatsfunktionen
– Regel: Gesetzgebungskompetenz. Diese umschliesst (sofern nicht explizit 

anders bestimmt) auch die Verwaltungs- und Rechtsprechungsfunktionen;
– Verwaltungskompetenz: Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit (BV 52), 

öffentliche Werke im Interesse der Eidgenossenschaft (BV 81). 

Zuweisung von Kompetenzen 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 37 Regelung der Kompetenzausscheidung

• Umfassende Rechtsetzungskompetenz
„… ist Sache des Bundes…“ / „Bund sorgt für“ / „Bund trifft Massnahmen“

der Bund kann im betreffenden Sachgebiet alle Fragen regeln. 

• fragmentarischen Rechtsetzungskompetenz
Bund kann nur einen Teilbereich in einem umfassenden Rechtsgebiet regeln, 
z.B. Steuern (BV 128 f.) oder Gesundheitswesen (BV 118 ff.) 

• Grundsatzgesetzgebungskompetenz
„… legt die Grundsätze fest“ oder „erlässt Mindestvorschriften“ (Rest bleibt 
den Kt. überlassen), Beispiele: 

• Raumplanung (BV 75 I)
• Steuerharmonisierung, (BV 129 I)
• Einbürgerung (BV 38 II)

• Förderungskompetenz
– „der Bund fördert / unterstützt…“
– z.B. Hochschulen, Forschung, Sport, Natur- und Heimatschutz, 

Sprachenartikel / Kantone bleiben vollumfänglich zuständig
– Anwendungsfall von partiellen parallelen Kompetenzen 

Umfang der Rechtsetzungskompetenzen des Bundes 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 37 Regelung der Kompetenzausscheidung

• Bsp.: Kt. stellt Vorschriften über Start und Landung von Hängegleitern auf. 
• Bund hat umfassende Kompetenz auf dem Gebiet der Luftfahrt bereits 

wahrgenommen. 
• Trotzdem ist das kt. Gesetz gültig, da seine Vorschriften im Interesse des Natur- und 

Heimatschutzes gelten. Zwar ist der Bund auch diesbezüglich umfassend kompetent, 
hat aber seine Kompetenz noch nicht ausgeschöpft. 

• Demnach ist das Kt. Gesetz gültig. 

Merke: Selbst wenn das Bundesrecht eine abschliessende Regelung enthält, bleibt 
Raum für kantonales Recht, wenn es nachweislich andere Ziele als die 
bundesrechtliche Regelung verfolgt oder die Wirkung des Bundesrechts verstärkt. 

Beispiel A: Das Umweltschutzrecht des Bundes regelt den Lärmschutz abschliessend; ob ein 
Betrieb unter diesem Aspekt zulässig ist, bemisst sich allein nach Bundesrecht. Kantonale 
Regelungen über nicht oder mässig störende Betriebe sind als lärmbegrenzende Vorschriften 
nicht (mehr) zulässig. Den Kantonen ist es aber nicht verwehrt, aus ortsplanerischen Gründen 
Regelungen über lärmerzeugende Anlagen und Betriebe zu erlassen.
Beispiel B: Die Kompetenz zum Erlass von Polizeivorschriften im eigentlichen Sinn ist den 
Kantonen verblieben: Sie sind bspw. befugt, aus Gründen des Umweltschutzes die 
Öffnungszeiten von Verkaufsgeschäften zu begrenzen, während die Regelung der 
Ladenöffnungszeiten aus Gründen des Arbeitnehmerschutzes ausschliesslich Sache des 
Bundes ist ( BGE 119 IA 389, E. 9b). 

Kompetenzkumulation 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 37 Regelung der Kompetenzausscheidung

Ausgangslage Die Gesetzgebungskompetenz umfasst nicht nur die Befugnis zur Rechtssetzung, sondern auch 
zum Vollzug (sofern nichts anderes vorgesehen): Der BG-Geber ist frei, die ihm angemessen 
erscheinende Vollzugsart zu wählen (eigener Vollzugsapparat? Delegation an die Kt?)

In aller Regel findet eine Delegation des Vollzugs an die Kantone statt (BV 46) 
(wirtschaftliche und föderalistische Gründe)

Ausnahmsweise geschieht der Vollzug durch den Bund selbst

Die BV kann auch anordnen, dass der Vollzug gemeinsam zu geschehen hat (Verbundsaufgabe, demnächst: BV 46 II):

Regel

Ausnahme

Übersicht

Vollzug durch Bund kraft BV
Vollzug durch Bund kraft BG
Vollzug durch Kantone kraft BV
Verbundsaufgaben

Zollkontrolle, Geld- und Währungspolitik, Bundesaufsicht, Aussenpolitik, öffentliche Sicherheit, ETH, SBB, Post

WEKO, EBK, Schweizerisches Heilmittelinstitut 
z.T. im Umweltschutz, Tierschutz 
BV 46 II (noch nicht in Kraft): Wo eine klare Aufgabenteilung nicht sinnvoll: Verbundsaufgabe: Bund legt 
strategische Vorgaben fest, Kantone übernehmen die operative Umsetzung. Bund entschädigt und überprüft 
Zielerreichung. Bsp.: Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung, Stipendienwesen, Agglomerations-
und Regionalverkehr, Straf- und Massnahmenvollzug, Gewässerschutz, Waldpflege. 

Gesetzgebung Vollzug Bsp.
Bund Bund Zoll, Post
Bund Kantone Zivilrecht, Strafrecht
Bund und Kantone Kantone (und z.T. Bund) Raumplanung
Kantone Kantone Kantonale Steuern
Kantone Bund Ausschliesslich im Bereich der auswärtigen Beziehungen 

Umsetzung der Kompetenzaufteilung: Vollzug 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 37 Regelung der Kompetenzausscheidung

• Organisation der kt. Behörden, Personalrecht der kt. Angestellten, Haftung des 
Kantons, Enteignungsrecht 

• Öff. Sicherheit (Kriminalpolizei, Feuerwehr…)

• Bildung (Grundschule, Gymnasium, Hochschule)

• Gesundheitswesen

• Soziales

• Steuerrecht

• Baurecht

• Natur- und Heimatschutz

• Öffentlicher Verkehr

Beispiele klassischer kantonaler Kompetenzen 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 37 Regelung der Kompetenzausscheidung

• Ermächtigung der Kantone zur Einschränkung bundesrechtlich garantierter 
Freiheitsrechte, Bsp.:
– BV 94 IV 

• Kantonale Kompetenz ist eine Ausnahme von einer umfassenden 
Bundeskompetenz 
– BV 56 vs BV 54 I 

• Vollzugsvorbehalt (eigentlich nicht nötig, da BV 46 I) 
– BV 74 III / BV 80 

• Bei paralleler Kompetenz, enthält die BV oft eine präzisierende 
Umschreibung der den Kantonen verbleibenden Kompetenzen (eigentlich 
auch nicht nötig, vielmehr deklaratorische Bedeutung). 
– BV 76 IV, 78 I 

Warum führt die BV z.T. auch kt. Kompetenzen auf? 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 37 Regelung der Kompetenzausscheidung

• Neu anfallende Aufgaben fallen automatisch in den Kompetenzbereich 
der Kantone. Ausgeschlossen sind damit:

– Gewohnheitsrecht (dazu müsste eine Lücke vorliegen, die 
Regelung ist aber abschliessend // zudem: Derogierendes 
Gewohnheitsrecht (also Gewohnheitsrecht, das dem Wortlaut 
widerspricht) wird im Verfassungsrecht nicht zugelassen. 

– Analogien sind unzulässig (singularia non sunt extendenda)

– freiwillige Kompetenzübertragung durch die Kantone an den 
Bund kann es nicht geben

– Aus 42 II können keine Kompetenzen abgeleitet werden. 

Schwachpunkt der Kompetenzverteilung in der BV 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 37 Regelung der Kompetenzausscheidung

• Eine Kompetenzdelegation liegt vor, wenn der Inhaber einer 
Kompetenz einen Teil seiner Kompetenz auf eine andere Instanz 
überträgt. 

• Sie erfolgt durch einen Erlass (Gesetz, VO) der delegierenden 
Instanz und kann gleichermassen rückgängig gemacht werden. 

• Unterscheide: 

Kompetenzdelegation 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 39 Delegation von Bundeskompetenzen an die Kantone



Bund 

Kantonale Legislative (oder ev. Exekutive) 

Bundesversammlung 

Exekutive 

Justiz

Föderalismus

Durchbrechung des 
Gewaltenteilungs- und des 
demokratischen Prinzips

Delegation auf derselben Stufe (Parl Reg) 
Delegation vom Bund an die Kantone.

Arten der Kompetenzdelegation 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 39 Delegation von Bundeskompetenzen an die Kantone

Bund

Kt A Kt B Kt C Kt D Kt E Kt F Kt G Kt H Kt I

Grundsatz: Kompetenzordnung ist zwingender Natur. 

Folge Kantone können nicht ihre Kompetenz auf den Bund übertragen. 

• Die Kompetenzdelegation des Bundes an die Kantone erachtet die Praxis und Lehre jedoch als zulässig –
unter Beachtung gewisser Schranken.

• Unzulässig ist sie hingegen bei 
– ausschliesslichen Bundeskompetenzen (ursprünglich derogatorische Wirkung) 
– bei Grundsatzgesetzgebungskompetenzen, da dort ja gerade eine einheitliche Regelung in 

wesentlichen Punkten bezweckt wird.

• In Bezug auf den Vollzug stellt die Kompetenzdelegation geradezu die Regel dar (BV 46). 

Kompetenzdelegation an die Kantone: Zulässig? 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 39 Delegation von Bundeskompetenzen an die Kantone

ergänzendes 
kantonales Recht

Abweichendes 
kantonales Recht 

obligatorisch fakultativ 

z.B. 686 ZGBselten 

bundesrechtliche Regelung 
besteht und gilt nur 
(subsidiär), sofern Kt. nichts  
anderes erlassen hat. 

Bsp.: OR 61

Kantonaler Entscheid 
über die 
Anwendbarkeit von 
Bundesrecht 

bundesrechtliche Regelung 
besteht. Sie gilt aber nur, 
sofern Kt. sich dafür 
entschieden hat. 

etwa: „Die Kt 
bestimmen die 
zuständige 
Behörde…“

etwa: „Die Kt 
können 
weiteres 
regeln.“

Arten der Gesetzesdelegation an die Kantone 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 39 Delegation von Bundeskompetenzen an die Kantone

Art. 49 I BV ist nur auf kompetenzmässiges Bundesrecht anwendbar.

Kraft Art. 3 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 BV geht das kompetenzmässige kt. Recht dem 
Bundesrecht vor. 

Bundesgesetze sind kraft BV 191 jedoch immer anzuwenden (auch wenn 
kompetenzwidrig). 

Grundzüge von BV 49 I 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 40 Derogatorische Kraft des Bundesrechts

Liegt ein materielle Widerspruch zwischen kt. Recht und Bundesrecht vor ?

ja nein

Bei gleich lautenden Bestimmungen sind die kt. 
Bestimmungen nicht nichtig, haben i.d.R. aber keine 
selbständige Bedeutung. Ausnahme: kt. 
Grundrechte, die weiter gehen als die Garantien der 
BV. 

Hat der Bund kompetenzmässig gehandelt?

ja nein

Kt. Recht ist nichtig BG haben Vorrang vor kant. 
Recht (BV 191).

Kt. Recht ist nichtig

ABER: Konkrete Anwendungsfälle, die 
sich auf kt. Recht stützen, sind i.d.R. nur 
anfechtbar. 

Kt. Recht bleibt bestehen, Bund muss 
VO anpassen. 

ParlamentsVO oder bundesrechtliche 
VO gehen nicht vor. 

Prüfungsschema 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 40 Derogatorische Kraft des Bundesrechts

Horizontaler kooperativer Föderalismus Vertikaler kooperativer Föderalismus

Verträge BV 48 [wichtigste Form]

Auch Kombinationen horizontal / vertikal möglich (z.B. Kt. Regierungen + BR). 
Karlsruher Übereinkommen förderte zudem grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Pauschalermächtigung)

Formen freiwilliger Zusammenarbeit

Bundesrechtlich vorgeschriebene Zusammenarbeit 

Verbot der Selbsthilfe (BV 44 III)

Hilfepflicht (insbesondere Polizeiaushilfe bei 
Überforderung) sowie Amts- und 
Rechtshilfepflicht (BV 44 II)

interkantonale Konferenzen (KdK, Hörnlitagung)

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton nur 
möglich bei parallelen Kompetenzen oder wo die 
Verfassung eine Zusammenarbeit vorsieht. 

Zusammenarbeit zwischen den Kantonen nur 
möglich bei kantonalen Kompetenzen (wobei 
egal, ob autonomer oder übertragener 
Wirkungsbereich). 

Zusammenarbeit bei der Rechtsetzung (als 
willensbildendes Organ, BV 45) sowie im 
Rahmen der Rechtsetzungsdelegation). 

Umsetzung Bundesrecht (BV 46)

Subventionen durch den Bund (v.a. seit NFA). 

Verträge (z.B. ETH-Verkauf, vgl. BV 48)

Die Kantone sind zur Einhaltung des 
Bundesrechts verpflichtet (BV 49 I)
Bund muss Rücksicht nehmen auf finanzielle 
Belastung (BV 46 III)
Bund muss Eigenständigkeit der Kt. im Auge 
behalten (BV 47)

H/H

Bundesstaatliche Treuepflicht 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 42 Kooperativer Föderalismus

1. Kein Widerspruch zu Bundesrecht, insbesondere Einhaltung der 
Kompetenzordnung (egal ob in autonomem [z.B. Schulbereich] oder übertragenem [z.B. 
Strafvollzug] Kompetenzbereich)

2. Kein Widerspruch zu Bundesinteressen, insbesondere Verbot von 
politischen Verträgen

3. Kein Widerspruch zu Rechten anderer Kantone

Voraussetzungen von 48 III BV 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 42 Kooperativer Föderalismus

rechtsgeschäftliche rechtsetzende 

zielen auf Rechtsvereinheitlichung
ab (bzw. auf die Schaffung von 

einheitlichen generell-abstrakten 
Normen)

begründen konkrete Rechte 
und Pflichten unter den 
Kantonen (z.B. Seedammvertrag 
von 1938). Dadurch ist auch die 
Schaffung gemeinsamer 
Einrichtungen möglich (z.B. 
Fachhochschule…) 

unmittelbar … mittelbar …

setzen direkt 
anwendbare  generell-
abstrakte Normen (self-
executing treaties)

Transformationsgesetze 
nötig: verpflichten Kantone 
zur Normsetzung (Ziel: 
gewisser kt. Spielraum)

Ein Vertrag kann mehrere oder gar alle Elemente enthalten. 

Ziel von rechtsetzenden Konkordaten: 
Rechtsvereinheitlichung (ev. sogar gesamtschweizerisch!) 
ohne Abgabe der kt. Kompetenz an den Bund. Nachteil: 
Einbusse an Demokratie und Schwerfälligkeit. 

Interkantonale Vereinbarungen 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 42 Kooperativer Föderalismus

Analog dazu können auch die Staatsverträge (=völkerrechtl. Verträge) unterteilt werden. 

1. Internkantonale Phase (Verhandlungen)

2. Kantonale Phase (je nach kt. Recht): Beitritt

3. Vertrag tritt in Kraft

4. Bundesphase: Meldepflicht
siehe Inhaltsverzeichnis BV: Verträge zwischen Kantonen

a. Kantone bringen den Vertrag dem Bund zur Kenntnis (48 III)
b. Anfechtung des Vertrages möglich durch Bundesrat (186) oder 

anderen Kanton (172), dann 
c. ev. Genehmigung durch Bundesversammlung (172) (sind die 

Voraussetzungen von 48 III BV erfüllt?)

Kündigung: i.d.R. im Vertrag vorgesehen, wenn nicht: einseitige Kündigung bei 
Verträgen mit gegenseitigen Rechten und Pflichten

Verfahren bei Konkordaten 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 42 Kooperativer Föderalismus



• Self-executing: 
– Keine Umsetzung nötig

• Nicht self-executing
– im Zuständigkeitsbereich des Bundes

• Umsetzung beim Bund
– im Zuständigkeitsbereich Gliedstaaten

• Umsetzung bei den Gliedstaaten, wobei der Bund eingreifen kann 

Vollzug von Staatsverträgen 3. Teil: Bund, Kantone und Gemeinden
§ 42 Kooperativer Föderalismus

Kapitel

Allg. Best. 

Bundesrat 
Bundesverwaltung

BGer 

Bundesversammlung 

Organisation Verfahren Zuständigkeit 

BV 143 – 147 (Wählbarkeit, Gewaltenteilung, 
Verantwortlichkeit

BV 148 – 155 BV 156 – 162 BV 163 – 173 

BV 174 – 177

BV 178 – 179 
BV 180 – 187 

BV 188 – 191 

Übersicht: Bundesbehörden 5. Teil: Bundesbehörden
§ 47 Bundesbehörden im Allgemeinen

Aussenpolitische Kompetenzen

Rechtsetzungskompetenzen

Genehmigungskompetenzen gegenüber den Kantonen (BV 186, 172)

Verfassungsgebung (BV 192), einfache Gesetzgebung (BV 163 ff.)

Beteiligung an der Gestaltung der Aussenpolitik BV 166 I; ParlG 24 I; ParlG 152 (Kommissionen)

Genehmigung von Staatsverträgen BV 166 II
Wahrung der äusseren Sicherheit BV 173 Abs. 1 lit. a / d (subsidiär dazu: konkurr. BR-

Kompetenz)

Regierungs- und Verwaltungskompetenzen
Finanzkompetenzen BV 167 ( ) 

Wahl anderer Bundesorgane BV 168
Oberaufsicht BV 169, ParlG 26 ( ) 

Weitere Aufgaben und Befugnisse (173) 

Kompetenzen der BVers 5. Teil: Bundesbehörden
§ 52 Kompetenzen der BVers

• Voranschlag (= Budget)
– Darunter versteht man die für das kommende Jahr gemachte 

Zusammenstellung der erwarteten Einnahmen und der beabsichtigten
Ausgaben. 

– Da der VA nicht dem Referendum untersteht, ist er in Form eines einfachen 
Bundesbeschlusses zu beschliessen (ParlG 25 II). 

– Der VA enthält die Zahlungskredite (=Bewilligung der Ausgaben) und die 
Schützung der Einnahmen des VA-Jahres. Wegen BV 5 I ist zudem eine 
gesetzliche Grundlage erforderlich. 

• Besondere Ausgabenbeschlüsse ( ) 

• Abnahme der Staatsrechnung
– Unter der Staatsrechnung versteht man die Zusammenstellung der 

Einnahmen und Ausgaben im vergangen Jahr. 
– Die Abnahme der Staatsrechnung ist die Kontrolle, ob Budget eingehalten. 
– Die Vorbereitung der parl. Behandlung erfolgt durch die FK beider Räte. 
– Laufende und nähere Prüfung / Überwachung des Finanzhaushaltes des 

Bundes durch die FD, welche mit der Eidg. Finanzkontrolle (oberstes 
Fachorgan) zusammenarbeitet. 

Finanzkompetenzen 5. Teil: Bundesbehörden
§ 52 Kompetenzen der BVers

• selbständige Ausgabenbeschlüsse:
– keine Nennung im FHG. 
– Durch Herausnahme besonders strittiger Ausgaben vom Voranschlag wird verhindert, 

dass der VA aufgrund eines einzigen, umstrittenen Postens scheitert.
– Z.B. Liegenschaftskauf, Kriegsmaterial, EZA

• Nachtragskredite
– FHG 17 f. 
– periodische Unterbreitung des BR von Nachtragskrediten (wo Kredit nicht ausreicht). 

Wenn besonders dringlich, kann BR vorher selbst die Ausgabe beschliessen. Nach 
Möglichkeit hat er vorgängig die Zustimmung der FD einzuholen. 

• Verpflichtungskredite
– FHG 25 ff. 
– bei Ausgaben über das laufende Voranschlagsjahr hinausgehen)

• Zahlungsrahmen
– FHG 32
– Selbstbindungsrahmen des Parlamentes (Projektbezogen)
– Der Betrag ist noch nicht bewilligt, muss gleichermassen im VA bewilligt werden. 

Besondere Ausgabenbeschlüsse 5. Teil: Bundesbehörden
§ 52 Kompetenzen der BVers

im Plenum in den Kommissionen 

parl. Vorstösse Genehmigung der 
Berichte des BR 

ordentlich ausserordentlich 

GPK / FK… PUK

• Interpellation
• Anfrage
• Motion 
• Postulat

Details: BV 171 
ParlG 118 ff

für Berichterstattung des 
BR, siehe ParlG 141 ff 

ParlG  42 ff • Mirage 
• Fichen
• P 26 / P 27
• PKB

ParlG  163 ff

insbes. können auch die VO des BR 
als genehmigungspflichtig 
umschrieben werden.

Zudem
- Legislaturplanung, ParlG 147 f.
- insbesondere Wirksamkeitsprüfung (BV 170, ParlG 27). 

Oberaufsicht des Parlamentes 5. Teil: Bundesbehörden
§ 52 Kompetenzen der BVers

Versammlung   
(BV 151 / ParlG 2)

Verhandlung 
(156/157)

Beschlussfassung 
(159)

Öffentlichkeit   
(BV158 / ParlG 4)

Sitzungsgrundsätze

4 ordentliche 
Sessionen

Verhandlungen 
getrennt

Öffentlichkeit Einfaches Mehr

Ausserordentliche 
Sessionen möglich

Vereinigte 
Bundesversammlung

Geheime Beratung Qualifiziertes Mehr
Ausnahmen:

Anwesenheitsquorum 
(Stw. Verhandlungsfähigkeit, BV 159, GRS / GRN je ca. 30)

BV: absolute Mehrheit der Mitglieder, zum VERHANDELN, und nicht nur zum 
Abstimmen! Abweichende Praxis unvereinbar. 

Sitzungen der BVers 5. Teil: Bundesbehörden
§ 52 Kompetenzen der BVers Aufträge an den Bundesrat

PrüfungsauftragHandlungsauftrag

Motion Postulat

BV 171 / ParlG 120 ff / GRN 25 ff. / GRS 21 ff. 

Zielt auf die Ausarbeitung neuer Rechts-
normen durch den Rat selbst ab

BV 160 (jeder Parlamentarier) / ParlG 107 ff. 

parlamentarische Initiative 

bedarf der Zustimmung 
eines Rates 

bedarf der Zustimmung 
beider Räte

Parlamentarische Initiative 

bedarf der Zustimmung beider Räte

Auskunftsmittel ggü. dem Bundesrat 

Interpellation Anfrage

ParlG 125 / GRN 25 f.. / GRS 21 ff. 

i.d.R. mündliche Antwort, 
Diskussion kann 

beschlossen werden

schriftliche Antwort, 
keine Diskussion

Dringlichkeitserklärung möglich (GRN 30 / GRS 26)

Ratio: Parlament soll selbst aktiv sein und die 
dominierende Rolle des BR im 

Gesetzgebungsverfahren minimieren können. 

Einbringen von Verhandlungsgegenständen von Instanzen 
ausserhalb der Bundesversammlung 

Volk

Kanton

Bundesrat

Volksinitiative auf Verf.ref. (BV 138 f.)

Petition (BV 33)

Standesinitiative (BV 160)

Initiativerecht (BV 181) 
Erklärungen in beiden Räten (BV  157 II, GRN 
33, GRS 28)

Absoluter Ausschluss jeglicher 
Strafbarkeit oder vermögensrechtl. 
Haftung für Voten in Organen der 

Bundesversammlung. Disziplinarische 
Massnahme möglich. 

Delikte mit Bezug zur 
amtl. Tätigkeit

Delikte ohne Bezug zur 
amtl. Tätigkeit 

Immunität
(irresponsabilité absolue)

Strafprozessuale Verfolgungsprivilegien

Irresponsabilité relative Inviolabilité

Delikte mit Bezug zur amtl. Tätigkeit

(amtl. Tätigkeit bisher sehr weit ausgelegt, 
Ausnahme: 1991, Jean Ziegler). 

Verfolgungsprivileg während 
Session (BR, BGer immer): 

Zustimmung des Rates 
erforderlich

P
ar

la
m

en
ta

rie
r

BR
B

G
er

BV 162 I i.V.m. ParlG 31 (allg.)

i.V.m. ParlG 16 I

i.V.m. VG 2

BV 162 Abs. 2 i.V.m. …

i.V.m. ParlG 17

i.V.m. VG 14 ff.

i.V.m. ParlG 20

i.V.m. RVOG 61a

i.V.m. OG 5a

ParlG 31 i.V.m.

Die Haftung des Bundes bleibt davon unberührt (146 BV, VG 3 ff)

i.V.m. VG 14 ff.

Strafrechtliche Verantwortlichkeiten 5. Teil: Bundesbehörden
§ 54 Rechtliche Stellung der Mitglieder der BVers



Kollegial- und Departementalprinzip

Bundespräsident 

Departemente und ihre Zuteilung

Bundeskanzlei und Bundeskanzler 

BV 177, RVOG 12 

BV 176, RVOG 25

BV 177, RVOG 35, 37, 43

BV 179, RVOG 31 ff., OrganisationsVO BK

Entscheidungsbefugnisse delegierbar an Departemente und Ämter. (BV 
177 III) Rechtschutz: 
- VGB ans BGer (OG 97 ff.)
- VerwBeschwerde an BR, wenn VGB nicht zulässig (VwVG 72 ff.) 

„primus inter pares“

Stabstelle des BR, Bundeskanzler im Ggs. zu den 
Vizekanzlern (Bundesangestellte) Magistratsperson

Organisation des Bundesrates 5. Teil: Bundesbehörden
§ 55 Stellung, Wahl und Organisation des Bundesrates

• Intrakonstitutionelles Notstandsrecht:
– Bundesexekution (BV 173 Abs. 1 lit. e)
– Bundesintervention (BV 52 Abs. 2)
– Innere- und äussere Sicherheit (BV 173 Abs. 1 lit. a und b, BV 185 III, 

PolizeinotVO)
– Verfassungsändernde dringliche BG (BV 165 III)

• Dennoch sind obige Artikel kein eigentliches Notrecht. Diese Norm berechtigt den BR 
nicht, im Notfall die Verfassung zu durchbrechen.

• Nach heutigen Verfassungverständnis wird dem BR das Recht zuerkannt, sich in 
einem Notstand auf echtes (somit extrakonstitutionelles) Notstandsrecht zu berufen. 

• Sinnvoll, dass nicht positivrechtlich normiert, da sonst Missbrauchsgefahr zu gross 
wäre. 

Notstandsrecht ? 5. Teil: Bundesbehörden
§ 56 Kompetenzen des Bundesrates Regierungssystem, Herrschaftsform und Regierungsorganisation 5. Teil: Bundesbehörden

Regierungssystem 
(=Regierungsform)

Herrschaftsform

Regierungsorganisation

Art und Weise, wie in einem bestimmten Staat die politische 
Macht erlangt, ausgeübt, verteilt und kontrolliert wird, so 
insbesondere die Art und Weise der Ausgestaltung der 
Regierung und ihres Verhältnisses zu anderen 
Staatsorganen, besonders zum Parlament. Unterscheide: 

– parlamentarisches System (D, GB)
– Präsidialsystem (USA)
– Mischformen (F)
– (andere Regierungssysteme, CH)

• Kabinettregierung
• Kollegialregierung
• monokratische Regierung
• (Staatssekretäre)

Einteilung der Staaten nach der Frage, wer die obersten 
Träger der Staatsgewalt sind. 

Reg.System

Wahlorgan
des Präsi

Regierung als Kollegium unter dem 
Vorsitz des Regierungschefs 
(Premierminister). Regierung vom 
Vertrauen des Parlamentes abhängig. 

Präsidialsystem Parlamentarisches System

Präsident i.d.R. vom Volk 
gewählt. (dem. Legitimation 
und keine Verantwortlichkeit 
gegenüber Parlament). 

Halbdirekte Demokratie

Gemeinsamer Entscheid durch alle 
Regierungsmitglieder nach dem 
Mehrheitsprinzip

• Minister als Berater des 
Präsidenten (Entlassung 
jederzeit möglich)

• Wiederwahl i.d.R. beschränkt

• USA

• Staatsoberhaupt als separate 
Funktion (Präsident, Monarch, meist 
nur noch repräsentative Funktion). 

• Regierungsmitglieder bleiben 
Parlamentsmitglieder

• UK, D

• Art. 177 BV: Kollegial- (Abs. 1) und 
Departementalprinzip (Abs. 2)
• Konkordanzregierung 
• Bundespräsident = primus inter pares
• CH als einziges Beispiel
• Unabhängige, starke Stellung, z.T. 
verschränkte Zuständigkeit 

Monokratische Regierung vs Kabinettsregierung vs Kollegialregierung 5. Teil: Bundesbehörden

rechtsetzend nicht rechtsetzend

BG VO der 
Bundesversammlung

BB einfacher BB

fak. Referendum 
(Volk)

kein Referendum fak. 
Referendum 

(Volk)

kein Referendum

Spezialfall:
Dringliches BG

verfassungs-
konformes

Verfassungs-
widriges

nachträgliches fak. 
Referendum (Volk)

nachträgliches obl. Referendum 
(Volk und Stände)

Ausnahme:
obl. Referendum (Volk und 
Stände) bei Genehmigung 

von gewissen 
Staatsverträgen

Erlasse der Bundesversammlung (ohne BV) 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

Rechtsetzung (163 BV) ? Bundesbeschluss

wichtige Bestimmung (164 
I, ParlG 22) ?

verfassungs-
durchbrechendes 
dringliches BG 
(sehr selten)

vorgängiges fak. 
Referendum BGDringlichkeit (BV 165 I)

zeitlich und sachlich

kein Referendum 
(vgl. BV 141 I)

ParlamentsVO (z.B. 
ParteienregisterVO)

Übereinstimmung mit BV 
(BV 165 III) 

dringliches BG

nachträgliches 
obligatorisches 
Referendum 

nachträgliches 
fakultatives 
Referendum 

grds. referendums-
fähig, ausser wenn 
„einfacher BB“ (BV 163)

* Sehr ungünstige Wortwahl. Unter Erlassen versteht man i.d.R. generell-abstrakte Regelungen! 

Formen der Erlasse* der Bundesversammlung 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

Bundesbeschlüsse 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und BundesbeschlüsseBB

BB einfacher BB

Referendum kein Referendum

Ob ein Entschluss als „BB“ oder als „einfacher BB“ zu fassen ist, ergibt sich aus nachfolgender Prüfung: 

1. Kommt im Gesetzestext das Wort „(einfacher) Bundesbeschluss“ vor?
„BB“ = referendumsfähiger Bundesbeschluss

„einfacher BB“ = nicht referendumsfähiger Bundesbeschluss

Beispiel: 
ParlG 28 III

2. Prüfe, wenn (1) nicht gegeben, ob gegen diesen Beschluss die 
Referendumsmöglichkeit besteht (siehe BV 141). 

ja
nein

=
=

Bundesbeschluss
einfacher Bundesbeschluss

Gewährleistung der KtV BV 51 II i.V.m. 172 II

Entscheid über Gültigkeit zustande gekommener Volksinitiative BV 139 II, 173 I 
lit. f , ParlG 98

Genehmigung von nicht dem Ref. unterstehenden Staatsverträgen BV 166 II

Entscheid über Dringlicherklärung von BG BV 165 I, ParlG 77

Entscheid über Zuständigkeitskonflikte BV 173 Abs. 1 lit. i

Bsp. von einfachen selbständigen BB 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

Genehmigung von Gebietsveränderungen zwischen Kt BV 53 III

Änderungen der Bundesverfassung BV 140 I lit. a 

Durchführung von Grundsatzabstimmungen über die 
Frage der Totalrevision der BV

BV 140 II lit. c

Genehmigung von Staatsverträgen, die dem obl. bzw. dem 
fak. Referendum unterstehen

BV 140 I lit. b
BV 141 I lit. d 

Bsp. von (referendumspflichtigen) selbständigen BB 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse



einfacher BB BB

(selbständiger) (unselbständiger)

überall dort, wo das 
Referendum 
ausgeschlossen ist. 

• Wahlen (BR, BGer, etc. )

• Gewährleistung von KtVerf

• Genehmigung des Einsatzes von über 4‘000 
Soldaten

• Ungültigerklärung von Volksinitiativen

• Entscheid bei Zuständigkeitskonflikten 

• Amnestie (mit Rechsetzung vergleichbar: 
Staat verzichtet bei einer Mehrzahl von 
Personen auf Strafvollzug oder 
Strafverfolgung)

• Begnadigung (einer verurteilten Person wird 
die Strafe erlassen)

• in zahlreichen Gesetzen Parlament ist 
zuständig für politisch umstrittene Einzelakte 
(z.B. Einsetzung PUK, ParlG 163 II). 
Grundlage: Art. 173 Abs. 1 lit. h BV

se
lb

st
än

di
ge

 e
in

fa
ch

 B
B

unselb-
ständiger 
einfacher BB

z.B. ParlG 28Wenn  die 
Referendumsmöglich
keit von der 
Verfassung selbst 
verlangt wird. 

Weiter kann aber 
auch der 
Gesetzgeber 
vorsehen, dass 
ein 
Bundesbeschluss 
dem Referendum 
untersteht. 

Rechtsanwendende Akte des Parlamentes 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

• Die Bundesversammlung genehmigt völkerrechtliche Verträge
– Art. 166 Abs. 2 BV

• Die Genehmigung dieses Vertrages stellt einen individuell-konkreten 
Akt dar. Somit muss sie in der Form des Bundesbeschlusses 
gefasst werden (BV 163 II). 

• Da die Genehmigung dem fak. Referendum unterliegen muss, ist 
der einfache Bundesbeschluss dafür nicht geeignet. 

• Ein völkerrechtlicher Vertag, der unkündbar ist, untersteht dem 
fakultativen Referendum
– Art. 141 Abs. 1 lit. d Ziff. 1 BV

• Da sich die Referendumspflicht direkt aus der BV begründet, 
handelt es sich hier um einen selbständigen BB. 

Bsp.: Genehmigung von völkerrechtlichen Verträgen 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

• Die Bundesversammlung gewährleistet die 
Kantonsverfassungen. 
– Art. 172 Abs. 2 BV

• Diese Genehmigung stellt ein individuell-konkreter Akt 
dar. Somit muss sie in der Form des Bundesbeschlusses 
gefasst werden (163 II Satz 1). 

• Da gegen diesen Entscheid nirgends das Referendum 
vorgesehen ist, fasst sie ihn in Form eines einfachen 
Bundesbeschlusses. 

• Es handelt sich hier um einen selbständigen BB, weil er 
sich direkt aus der Verfassung ableitet. 

Genehmigung der Kt. Verfassung 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

• Die BV bestimmt in Art. 163 – 165, welche 
Beschlüsse in welcher Erlassform zu kleiden sind, 

• und in Art. 140 und 141, welche dem Referendum 
zu unterstellen sind. 

• Ergibt sich ein BB direkt aus der BV, handelt es 
sich um einen selbständigen BB. 

• Einzelheiten ergeben sich aus ParlG 28 / 29 

Zusammenfassung 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

Initiativrecht: bezweckt das Einbringen von neuen 
Verhandlungsgegenständen.

Antragsrecht (vgl. auch ParlG 76): bezieht sich lediglich 
auf Interventionen bezüglich bereits hängiger 
Geschäfte.

Initiativrecht ≠ Antragsrecht 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

Bundesversammlung Bundesrat 
Bundesverwaltung BGer

Organisation

Verfahren

RVOG

OG

VwVG

ParlG

Organisation- und Verfahrensgesetze des Bundes 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

Parteien Verbände 

wichtigste 
Aufgabe

Interessenslage

Mitglied-
schaft

Bsp SVP, CVP, FDP, SP, EVP, Grüne Schweiz. Gewerkschaftsbund
Hauseigentümerverband, VCS

nur in einer Partei möglich in mehreren Verbänden möglich

gesamtpolitisches 
Interesse

Partikularinteressen

Bindeglied zwischen Volk und 
Behörden. Bundesrat-Wahl und 
Gesetzgebung. 

Beeinflussung von Regierung und 
Verwaltung (Lobbying)

• Meist in Vereinsform organisiert
• gemeinsame politische 

Zielvorstellung
• Bindeglied zwischen Volk und 

Behörden

Organisation dauerhafte Organisation 
(jur. Person)

dauerhafte Organisation 
(jur. Person)

Im Ggs dazu haben  
Aktionskomitees (Ad-hoc-

Organisation) keine jur. Pers.

Parteien vs Verbände 5. Teil: Bundesbehörden
§ 61 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

Bundesverfassung 

Bundesgesetze

VO des BR VO des BGer VO der Bundesversammlung

selbständige VO

unselbständige VO

VO der 
Departemente 

und Ämter 

Subdelegation: Es gelten ~ die-
selben Voraussetzungen wie für 
eine Gesetzesdelegation Die VO der BVers sind meistens unselbständige. Sie beruhen 

auf einer Delegation der Legislative (BVers und Volk) an die 
BVers. Nur in wenigen Fällen kann sie selbständige VO 
erlassen. Eine entsprechende Ermächtigung findet sich z.B. in 
BV 82 III (Ausnahmen von der Gebührenfreiheit betreffend öff. 
Strassen) und BV 173 I c (dringliche Massnahmen zur 
Wahrnehmung der äusseren und inneren Sicherheit). 

*

*

z.B. GRN, SRN 

(delegierendes Gesetz: ParlG)

Formen der VO-Arten 5. Teil: Bundesbehörden
§ 62 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

RechtsverordnungRechtsverordnung VerwaltungsverordnungVerwaltungsverordnung

i.c. liegt eine VerwVO vor, da sie 
sich nicht an Private, sondern an 
untergeordnete Behörden richtet. 

i.c. liegt eine RechtsVO vor, da sie rechtsetzender Natur i.S.v. Art. 
22 Abs. 4 ParlG ist. 

VollziehungsVO gvVO

Des weiteren handelt es sich um 
eine VVO, da sie im Gesetz 
Vorgesehenes bloss ausführt 
und auf eine tiefere Stufe 
hinunter bricht. Auf Bundesstufe 
ist der BR kraft BV 182 II direkt 
zum Erlass von VVO ermächtigt. 

Des weiteren handelt es sich um eine 
gvVO, da sie über den einfachen Vollzug 
hinausgeht und Bestimmungen enthält, 
die ebenso gut im Gesetz selbst stehen 
könnten. 

selbständig

Schliesslich liegt eine 
selbständige VO vor, da sie 
sich direkt auf die BV 
abstützt. 

unselbständig

Schliesslich liegt eine 
unselbständige VO vor, da sie 
sich auf ein Gesetz abstützt. Kraft 
BV 164 II muss der BR dazu 
explizit ermächtig werden. Die 
Delegationsvoraussetzungen 
lauten: 

prüfe spezifische 
Voraussetzungen

prüfe Erfordernisse 
an eine gültige 
Delegation

Ob VollziehungsVO zu den selbständigen oder unselbständigen 
VO gehören, ist str. Zu ersteren können sie gezählt werden, weil 
direkt aus der Verfassung ableitbar (BV 182 II, u.a. Vollzug der 
Gesetzgebung), zu letzteren, weil auf das zugrunde liegende 
Gesetz Bezug nehmend. Die erforderlichen rechtsetzenden 
Bestimmungen erlässt er in Form von VO. (BV 182 Abs. 1), wobei 
er die engen Grenzen zu beachten hat:

• VollziehungsVO können sich nur auf eine 
Materie beziehen, die Gegenstand des zu 
vollziehenden Gesetzes bildet. 
• Sie dürfen dieses (und natürlich auch 
andere Gesetze) weder aufheben noch 
abändern. 
• Sie müssen der Zielsetzung des Gesetzes 
folgen und dürfen das im Gesetz 
ausgeführte bloss spezifizieren. 
• Sie dürfen keine neuen Pflichten
auferlegen.

184 III
185 III
196 Ziff. 9

Aussenpolitik 
Sicherheit
Übest (1.8.)

84 IINEAT
173 I cBVers

Verordnungen (VO) 5. Teil: Bundesbehörden
§ 62 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse



(1) Gesetzesdelegation wird durch das kt. Recht nicht ausgeschlossen.

(2) Delegation ist in einem formellen Gesetz (des Kantons oder des Bundes) 
enthalten.

(3) Delegation beschränkt sich auf eine bestimmte, genau umschrieben Materie.

(4) Die Grundzüge der Regelung müssen, soweit sie die Rechtsstellung des 
Einzelnen schwerwiegend berührt, im delegierenden Gesetz selbst enthalten
sein. 

• Beachte Spezialbestimmungen: BV 127 (bei Abgaben) – BV 36 I (bei 
Grundrechtseinschränkungen) 

Bei Delegationen auf Bundesebene gelten dieselben Voraussetzungen. Sie 
ergeben sich dann aber direkt aus Art. 164 Abs. 2 BV. Beachte dann auch 
Abs. 1 und ParlG 22)

Voraussetzungen einer gültigen Gesetzesdelegation 5. Teil: Bundesbehörden
§ 62 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

BV 36 Abs. 1 Satz 3 kann ausnahmsweise bei ernster, unmittelbarer und nicht 
anders abwendbarer Gefahr vom Erfordernis der Gesetzesform 
abgesehen werden. 

Gemäss

Das Handeln in Form einer blossen VO ist zulässig, wenn es dazu dient, eingetretene oder unmittelbar 
drohende schwere Störungen der öff. Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
verhindern. Es muss also zeitliche Dringlichkeit vorliegen. Eine solche ist gegeben, wenn selbst 
Massnahmen im Rahmen des dringlichen Gesetzgebungsverfahrens nicht rasch genug Wirkung 
entfalten könnten. Die VO sind zu befristen. 

Zudem müssen die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich durch ein überwiegendes öff. 
Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sein. Überdies muss die Rechtsgleichheit und der 
Grundsatz von Treu und Glauben respektiert werden. 

(Zudem fordert ein Teil der Lehre, dass diese Generalklausel nur auf unvorhersehbare Notfälle
anzuwenden ist. [Daher Kritik der Lehre am BGE Zwangsmedikation in Bern].)

Diese strengen Voraussetzungen müssen auch dann erfüllt sein, wenn die VO sich zusätzlich auf BV 
184 Abs. 3 abstützt. 

Die bundesrätliche Not-VO-Kompetenz nach BV 185 Abs. 3 stellt einen Spezialfall dieser polizeilichen 
Generalklausel dar: 

BV 36 Abs. 1 bedarf es bei schwerwiegenden Grundrechtseingriffen eines 
Gesetzes i.f.S. Ein solches liegt hier nicht vor. 

Gemäss

Ausgangslage: Schwerwiegender Grundrechtseingriff 
zur Sicherung der Polizeigüter, allerdings nur in VO-Form erlassen. 

5. Teil: Bundesbehörden
§ 62 Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse

rechtsgeschäftliche rechtsetzende 

Regeln ein konkretes Rechtsverhältnis und begründen 
die dazu gehörenden Rechte und Pflichten zwischen 
den Staaten, ohne direkt die Staatsbürger zu betreffen. 

Ein Vertrag kann mehrere oder gar alle Elemente enthalten. 

Setzen generell-abstrakte Normen, die das Verhalten der 
Bürger regeln. 

unmittelbar anwendbar 
(self-executing treaties)

nicht unmittelbar anwendbar

Hinreichend bestimmte und 
klare Rechtssätze, die als 
Grundlage eines 
Rechtsanwendungsaktes 
dienen. 

Staatsvertrag Internationale, dem Völkerrecht unterstehende Vereinbarung zwischen zwei 
(bilateraler Staatsvertrag) oder mehreren (multilateraler Staatsvertrag) Staaten. 

Völkerrechtliche Verträge (Syn. Staatsverträge) 5. Teil: Bundesbehörden
§ 63 Staatsverträge

Bundesrat 

Im Bereich der Staatsverträge (Syn.) ergibt sich das zuständige Organ nicht direkt aus der BV:

Bundesversammlung 

Kantone

Wo die Zuständigkeit nicht offensichtlich geregelt ist, kann zur Auslegung auch die grundsätzliche Gewaltenteilung 
(Stammfunktion) beigezogen werden, vgl. BR (BV 174, BV 164). 

Beachte auch RVOG 7a f.

Zuständigkeit für völkerrechtliche Verträge 5. Teil: Bundesbehörden
§ 63 Staatsverträge

Verhandlung

Unterzeichnung

Genehmigung

Ratifikation

Publikation

ev. Referendum

BV 166 II: Genehmigung durch Bundesversammlung, ausnahmsweise nicht erforderlich 
(siehe RVOG 7a) [innerstaatlicher Akt]. Form des Gehemigungsbeschlusses ist je nachdem, 
ob referendumspflichtig, der (einfache) BB. 

ausnahmsweise Transformation 

Bei erfolgreichen Verhandlungen Paraphierung [= Unterzeichnung der Unterhändler unter 
Vorbehalt der Ratifikation]. I.d.R. wird Einstimmigkeit verlangt, auf internationalen Konferenzen 
reicht auch eine 2/3-Mehrheit. Sie findet unter dem Vorbehalt der Ratifikation statt.

Bundesrat, da zuständig für Aussenpol, [184].

Mitwirkung Bundesversammlung [BV 184 Abs. 1, BV 166 Abs. 1, ParlG 24 Abs. 2 und 3]

Bundesrat ermächtigt Unterhändler zur Aushandlung eines völkerrechtlichen Vertrages.

Zuständigkeit des Bundesrates, BV 184 II. [völkerrechtlicher Akt]. 
Bedeutung gegen Aussen: Vertragswille innerstaatlich gültig gebildet, nun soll er gelten!

(CH: monistisches System: Staatsverträge erlangen mit der 
völkerrechtlichen Verbindlichkeit automatisch auch landesrechtliche 
Gültigkeit. Ggt..: dualistisches System, wo Transformation nötig, 
Bsp.: GB und Skandinavische Staaten). 

Publikation in der AS; Bundeskanzlei, PublG 3 ff. 

Verfahren bei völkerrechtlichen Verträgen 5. Teil: Bundesbehörden
§ 63 Staatsverträge

Grundsätzlich genehmigt die Bundesversammlung völkerrechtliche Verträge (BV 166 II Teilsatz 1). 

Ausgenommen sind die Verträge, für deren Abschluss aufgrund von Gesetz oder völkerrechtlichem Vertrag der BR zuständig ist (BV 166 
II Teilsatz 2). 

Der SV enthält keinen Hinweis auf eine Ermächtigung in einem völkerrechtlichen Vertrag oder einem BG. 

Es verbleibt einzig RVOG 7a II zu prüfen. 

Demnach kann er selbständig völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite abschliessen, wobei das Gesetz beispielhaft Kriterien aufzählt. 

Vorliegender Vertrag begründet jedoch neue Pflichten (lit. a nicht einschlägig), dient nicht dem Vollzug von Verträgen (lit. b nicht einschlägig), der 
BR hat auch keine selbständige Regelungskompetenz im Bereich der Drogenbekämpfung (lit. c nicht einschlägig) und es handelt sich auch nicht um 
einen Bagatellvertrag (lit. d nicht einschlägig). 

Damit geht vorliegender Staatsvertrag über RVOG 7a II hinaus. 

Deshalb ist ein Genehmigungsbeschluss der BVers nötig. 

Dieser Genehmigungsbeschluss erfolgt in der Form eines Bundesbeschlusses (BV 163 II): 

Untersteht der Genehmigungsbeschluss nicht dem Referendum, erfolgt er als einfacher Bundesbeschluss. 

Kraft BV 141 I lit. d unterstehen „unbefristete und unkündbare“ (Ziff. 1) völkerrechtliche Verträge dem Referendum. Ebenso: 

VR-Verträge, die den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen (Ziff. 2). 

sowie solche, die wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von BG erfordern (Ziff. 3). 

Bei vorliegendem VR-Vertrag handelt es sich um eine wichtige rechtsetzende Bestimmung (vgl. BV 164 I lit. g). 

Kraft BV 140 I b untersteht ein Beitritt zu einer Organisation für kollektive Sicherheit oder zu einer supranationalen Gemeinschaft dem obligatorischen 
Referendum. 

Vorliegender Vertrag begründet indes weder einen Beitritt zu ersterem (z.B. NATO) noch zu letzterem (z.B. EU). 

Damit erfolgt die Genehmigung in der Form eines referendumspflichtigen Bundesbeschlusses. Gegen diesen Bundesbeschluss können 50‘000 
Stimmberechtigte oder achte Kantone innerhalb von 100 Tagen das Referendum verlangen (BV 141 I). Bei dessen Annahme oder Ausbleiben ist der 
VR-Vertrag zu ratifizieren durch den BR (BV 184 II). 

Folgendes Abkommen wird zwischen der Schweiz und anderen Staaten geschlossen:
„Die Vertragsparteien verpflichten sich, den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln 
in ihren Hoheitsgebieten entschieden zu bekämpfen und ihre Aktionen in diesem 
Bereich wirksam zu koordinieren. Die Vertragsparteien schaffen zu diesem 
Zweck eigene Koordinationsbüros.“ Zu welchem innerstaatlichen 
Genehmigungsverfahren wird es in der Schweiz kommen? 

5. Teil: Bundesbehörden
§ 63 Staatsverträge

Völkerrechtliche Verträge

des Bundes der Kantone

Genehmigung nur auf EinspracheGrundsatz: Genehmigung durch BVers (166) Ausnahmen (166)
BG / VR / RVOG7a

Obl. Ref (140) Fak. Ref (141) Ref. Ref. nach kt. Recht

Übersicht: Völkerrechtliche Verträge 5. Teil: Bundesbehörden
§ 63 Staatsverträge

Staatsvertrag vs BVStaatsvertrag vs BV
Keine generelle Regel, da auch das Völkerrecht hierarchisch gestuft ist. Jedenfalls gehen zwingende Normen des 
Völkerrechts der Verfassung vor und bilden auch eine Revisionsschranke. 

Staatsvertrag vs BGStaatsvertrag vs BG

unstrittigunstrittig - geht ius cogens den BG (zumal schon der BV) vor. 

uneinheitliche Praxis wenn jüngeres BG einem älteren Staatsvertrag widerspricht. 

Schubert-Praxis Wenn erkennbar ist, dass der BG-Geber bewusst vom (älteren) Staatsvertrag 
abweichen will, ist das BGer an diesen Entscheid gebunden. 

- geht der jüngere Staatsvertrag dem älteren (zeitlich früheren) BG vor. 

neuere Praxis Entgegen dem zu unbestimmten Wortlaut von BV 191 muss Völkerrecht Landesrecht 
in jedem Fall vorgehen – auch dann, wenn der Gesetzgeber bewusst gegen 
völkerrechtliche Verpflichtungen verstösst (in diesem Sinne BGE 125 II 417, anders 
noch BGE 112 II 1). (str., siehe Testfall): 

Testfall klarer Widerspruch zwischen einem BG und einem älteren Staatsvertrag, der 
nicht dem ius cogens zuzurechnen ist. 

Bevor ein Konflikt entsteht, prüfe, ob eine völkerrechtskonforme Auslegung nicht möglich

Bei Konflikt: Bei Konflikt: 
Beachte BV 5 IV, BV 191, Art. 26 Wiener Übereinkommen (pacta sunt servanda)
Beachte, dass sich die Frage nicht generell beantworten lässt, da Staatsverträge sich nicht generell in das 
Schema BV – BG – VO einordnen lassen. Es drängt sich eine Differenzierung auf: 

- geht der Staatsvertrag zu Gunsten der Menschenrechte den BG vor (PKK-Urteil).

Verhältnis Staatsvertrag vs innerstaatliches Recht 5. Teil: Bundesbehörden
§ 63 Staatsverträge


